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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR      ANHANG: Entscheidungen im Volltext
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
Beschluss vom 11. Mai 2004 
- 4Z BR 029/04 - 

Zur Beachtung der Regelung des § 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG bei der Anordnung der Sicherungshaft (betrifft Sicherungshaft nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG)

Zur Berücksichtigung faktischer Duldungszeiten im Rahmen der Schutzvorschrift des § 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG 

Zitierweise: BayObLG v. 11.05.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung 

4Z BR 029/04 
LG Memmingen 4 T 2054/03 
AG Memmingen XIV 40/03 B 

Bayerisches Oberstes Landesgericht 

BESCHLUSS
Der 4. Zivilsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts hat 
unter Mitwirkung ............. 

am 11. Mai 2004 
in der Abschiebungshaftsache

.................................................                

auf die sofortige weitere Beschwerde der Betroffenen

beschlossen :

Die Stadt ................ hat der Betroffenen die in allen Rechtszügen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung entstandenen Auslagen zu erstatten.

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
Gründe :
I.
Auf Antrag der Stadt ............., die die Abschiebung der Betroffenen betrieb und hierfür einen Heimflug nach ..........  für den 16.10. 2003 gebucht hatte, ordnete das Amtsgericht mit Beschluss vom 10.10.2003 mit sofortiger Wirksamkeit Abschiebungshaft nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG für zwei Wochen an. Am 20.10.2003 veranlasste die Stadt ............... die Freilassung der Betroffenen.

Die gegen den Beschluss vom 10.10.2003 von der Betroffenen persönlich eingelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht mit Beschluss vom 13.10.2003 als unbegründet zurückgewiesen; es hat die Voraussetzungen für eine Haftanordnung nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG als erfüllt angesehen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Betroffene mit dem von ihrem Verfahrensbevollmächtigten am 14.10.2003 eingelegten Rechtsmittel, das noch innerhalb der Rechtsmittelfrist als sofortige weitere Beschwerde bezeichnet und auf den Kostenpunkt beschränkt worden ist.  

II.

Das auf die Kostenfolge beschränkte Rechtsmittel ist zulässig (BayObLG InfAuslR 2003, 66) und begründet. 

Die Stadt ............. hat gemäß § 16 Satz 1 FreihEntzG die außergerichtlichen Kosten der Betroffenen zu tragen. Die am 8.10.2003 beantragte Sicherungshaft von zwei Wochen nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG war zu diesem Zeitpunkt unzulässig, denn der Antrag und die ihm stattgebende Anordnung des Amtsgerichts sowie die diese bestätigende Entscheidung des Landgerichts verletzten die Bestimmung des § 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG („Ist der Ausländer länger als ein Jahr geduldet, ist die für den Fall des Erlöschens der Duldung … vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen“). Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 19.10.2003 - 24 CE 03.2739 - bereits feststellte, hielt sich die Betroffenen zum Zeitpunkt des Antrags auf Sicherungshaft (8.10.2003) bereits länger als ein Jahr    g e d u l d e t im Bundesgebiet auf. Die für die Anwendung des § 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG maßgebliche Duldungszeit begann nicht erst mit dem Tag des förmlichen Duldungsbescheids vom 25.10.2002, sondern bereits am 28.5.2002, als der Betroffenen keine Aufenthaltserlaubnis, sondern lediglich eine als Ausweisersatz bestimmte „Bescheinigung“ ausgestellt wurde, die die Ausländerbehörde anschließend mehrmals – zuletzt über den Zeitpunkt des Haftantrags hinaus - verlängerte. In der Zeit vom 28.5. bis 25.10.2002 wurde die Anwesenheit der Betroffenen im Bundesgebiet damit faktisch geduldet. Für die Anwendung der Schutzvorschrift des § 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG spielt es keine Rolle, ob eine Duldung durch förmlichen Bescheid oder nur durch faktische Aussetzung der Abschiebung gewährt wird (§ 55 Abs. 1 AuslG, vgl. BVerfG InfAuslR 2003, 185/190:  „Zugleich steht mit der Erteilung einer Duldung – auch wenn sie förmlich nicht rückwirkend gewährt wird – regelmäßig fest, dass der Abschiebung des Ausländers von Anfang seiner Ausreisepflicht an ein tatsächliches oder rechtliches Hindernis entgegengestanden hat“; vgl. auch BVerwG InfAuslR 1995, 151).  Die vom Landgericht bestätigte, auf § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG gestützte Haftanordnung des Amtsgerichts konnte keinen Bestand haben, da sie nur zur Sicherung einer Abschiebung innerhalb von zwei Wochen geeignet war, die Betroffene jedoch Anspruch hatte, die Abschiebung einen Monat vorher angekündigt zu erhalten (§ 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG); auf die Einhaltung dieser Monatsfrist hat die Betroffene nicht verzichtet, wie die von ihr zulässigerweise in Anspruch genommenen Rechtsbehelfe belegen.

Gerichtskosten sind weder von der beteiligten Gebietskörperschaft (§ 15 Abs. 2 FreihEntzG) noch von der Betroffenen zu erheben, die mit ihren gegen eine Freiheitsentziehung gerichteten Rechtsmitteln letztlich Erfolg hatte (§ 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3      FreihEntzG). 
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